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Die Infrastruktur unseres Lebens ändert sich rasant: Lebens-
zusammenhänge und Kommunikationsmöglichkeiten werden 
ständig komplexer, dabei aber unpersönlicher. Hinzu kommt, 
dass haltgebende Familienbindungen und Wertvorstellungen 
zusehends zerfallen. Überdies lassen sich Lebenswege immer 
schlechter planen. Folge: In einer Welt von „alles ist machbar“ 
und „nichts ist unmöglich“ findet sich der Einzelne immer 
schlechter zurecht. Und auch Wirtschaftunternehmen, Verwal-
tungen und Organisationen stehen diesen Entwicklungen mehr 
oder weniger hilflos gegenüber. Es ist deshalb kein Zufall, 
dass Bedürfnisse nach Rat, Hilfe, nach Beratung steigen. Seit 
Jahren zeichnet sich ab, dass die klassischen, auf spezifischer 
Fachkunde gründenden Beratungsberufe wie beispielsweise 
Rechtsanwalt, Steuerberater oder Berufsberater längst nicht 
mehr ausreichen, um die unterschiedlichen Beratungsbedürf-
nisse zu befriedigen. Und so boomt das Angebot an Beratungs-
dienstleistungen – sowohl in persönlichen Bereichen, beispiels-
weise in der Lebens- oder Eheberatung, Erziehungsberatung, 
Karriereberatung als auch dort, wo in Wirtschaftsunternehmen, 
Verwaltungen und Organisationen die Grundlagen der Zusam-
menarbeit verbessert werden sollen. Hier geht beispielsweise es 
um Personal- und Organisationsberatung und Coaching. Und in 
den meisten sozialen Berufen gehört Supervision, ebenfalls eine 
Form der Beratung, längst zum Berufsalltag. 

Was aber gehört zu professioneller, zu fachlich qualifizierter 
Beratung? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Berufsbe-
zeichnung „Berater“ nicht gesetzlich geschützt – jeder darf 
sich Berater nennen und am Markt testen, ob und zu welchen 
Konditionen sein Dienstleistungsangebot angenommen wird. 
Ratsuchende stehen zunehmend vor einem unüberschaubaren 
Angebot an Beratungsdienstleistungen und finden nirgendwo 
Kriterien, mit Hilfe derer sie feststellen können, welche Bera-
tungsangebote seriös, welche unseriös sind. Dieser Zustand ist 
für die „Verbraucher“, die Ratsuchenden ebenso unhaltbar wie 
für professionelle und qualifiziert ausgebildete Berater.

Aus diesem Grund hat die GwG vor gut zwei Jahren die 
Initiative ergriffen und die „Arbeitsgemeinschaft Beratungs-
wesen“ initiiert. Unter Federführung der GwG gehören der 
Arbeitsgemeinschaft mittlerweile rund 50 Organisationen, 
Verbände, Vereine und Initiativen (siehe Kasten) an. Ziel der 
Arbeitsgemeinschaft ist es, eine gemeinsame Plattform für ein 
sozialwissenschaftlich fundiertes Beratungskonzept zu erarbei-
ten, das letztlich in einem Beratungsgesetz münden und den 
Bereich professioneller Beratung qualitätssichernd schützen 
soll. Das vor kurzem etablierte „Verbraucherschutzgesetz“ 
(siehe Kasten) kann – wie der Name sagt – den Verbraucher vor 
Übervorteilung schützen. Es kann ihm aber keine fachgerechte 
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Berater und Klienten brauchen ein Beratergesetz

Beratung garantieren. Dazu bedarf es eines Beratungsgesetzes, 
in dem Beratung positiv definiert wird und die Anforderungen 
an die Ausbildung von Beratern und die Durchführung von 
Beratung standardisiert werden. Auch eine Gebührenordnung 
würde für mehr Transparenz auf dem Markt sorgen.

Arbeitsgemeinschaft Beratungswesen

Der Arbeitsgemeinschaft Beratungswesen gehören derzeit 
folgende Verbände und Institutionen an: (Stand: Februar 2003)

1. AGPF Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer 
Fachverbände, 2. AGST Arbeitsgemeinschaft Systemische 
Therapie, 3. AK Leiterinnnen u. Leiter kommunaler 
schulpsychologischer  Dienste beim Städtetag NRW, 4. BAPt e.V. 
Berufsverband Akademischer PsychotherapeutInnen, 5.  BDP 
Sektion Klinische Psychologie, 6.Beratung Aktuell, 7.Berufsverband 
für Beratung, 8.Pädagogik & Psychotherapie, 9.Bundesanstalt 
für Arbeit Psychologischer Dienst , 10. Bundesarbeitsgemein
schaft für Familienmediation BAFM, 11.  Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung e.V., 12. Bundesverband für akzeptierende 
Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, akzept e.V, 13. 
Bundesverband Kath. Ehe-,Familien- u. Lebensberater/innen 
e.V., 14. Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt 
e.V.,  15. Centrale für Mediation GmbH & Co. KG, 16. Der 
Paritätische, 17. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und 
Eheberatung e.V. DAJEB, 18. Deutsche Arbeitsgemeinschaftfür 
Jugend- und Eheberatung e.V. DAJEB, 19. Deutsche Focusing 
Gesellschaft Stiftung e.V., 20. Deutsche Gesellschaft für 
Transaktionsanalyse, 21. Deutsche Gesellschaft für Supervision 
(DGSv), 22. Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie e.V., 
23. Deutsche Vereinigungfür Gestalttherapie e.V., 24. Deutscher 
Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (DAGG), 
25. Deutscher Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und Familienberatung, 
26. Deutscher Berufsverband für Sozialarbeit, Sozialpädagogik 
und Heilpädagogik e.V. , 27. Deutscher Berufsverband für 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik e.V., 28. 
Deutscher Fachverband für Kunst- Gestaltungstherapie e.V., 29. 
Deutscher Fachverband Psychodrama, 30. Deutscher Verband für 
Berufsberatung e.V., 31. Deutscher Verband für Berufsberatung 
e.V. dvb, 32. Deutscher Verein für öff. u private Fürsorge e.V., 33. 
DGVT e.V., 34. DGVT TU Dresden Fak. Erziehungswissenschaft, 
35.  Diözesan-Caritasverband, 36.Ev. Fachhochschule Bochum 37. 
Ev. Konferenz für Familien u. Lebensberatung e.V, Fachverband. 
f. Psych. Beratung und Supervision EKFuL, 38. Ev. Zentralinstitut 
für Familienberatung, Berlin, 39. Fachhochschule Frankfurt, 40. 
Frankfurter Gespräche, 41. GIBeT, 42. Gesellschaft für Information, 
Beratung und Therapie an Hochschulen, 43. GwG e.V., 44. 
HTWK Leipzig, 45. Katholische Bundeskonferenz Ehe-, Familien-
, Lebensberatung, Bonn, 45. Kurt-Lewin-Institut für Psychologie 
Fernuniversität,  46. Landesinstitut fürSchule und Weiterbildung, 
47. Landesverband Schulpsychologie NRW, 48. PRO FAMILIA, 
49. Ruth Cohn Institute for TCI- international, 50. Systemische 
Gesellschaft Deutscher Verband für systemische Forschung, 
Therapie, Supervision und Beratung, 51. ThH  Friedensau FB 
Soziale Verhaltenswissenschaften, 52. Vereinigung Philosophischer 
Praxen, 53. Vereinigung Christlicher Berater und Seelsorger- ACC, 
54. Zentralstelle für Beratung

einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Es ist nicht die Quadratur des Kreises – aber zugegeben, ein-

fach ist das nicht, wir arbeiten ja bereits seit über zwei Jahren in-
tensiv an einer gemeinsamen Plattform. Inzwischen gibt es den 
sechsten Entwurf. Das kann auch nicht verwundern. Schließlich 
haben sich in der Arbeitsgemeinschaft sehr unterschiedliche 
Organisationen zusammengefunden, die bisher unabhängig 
voneinander ihre eigenen Beratungskonzepte entwickelt haben. 
Jetzt bemühen wir uns um ein gemeinsames Verständnis. Der 
erste gemeinsame Nenner mit noch grober Kontur heißt: Wir 
verstehen Beratung als Profession auf sozialwissenschaftli-
cher Grundlage. Diese Vereinbarung und Profilierung bein-
haltet natürlich auch Abgrenzung. Beispielsweise versteht ein 
Autoverkäufer oder ein Versicherungsvertreter seine Arbeit 
eventuell auch als beratend, aber das ist natürlich keine Bera-
tungsleistung, die wir in unserem Zusammenhang meinen. Bei 
dem gemeinsamen Beratungskonzept der Arbeitsgemeinschaft 
geht es um qualifizierte Angebote an Personen, an Gruppen, an 
Institutionen und Organisationen in sehr unterschiedlichen Le-
bens- und auch Arbeitszusammenhängen – also um Beratungs-
leistungen gegenüber Individuen wie auch zur Gestaltung von 
Kooperation und zwischenmenschlichem Miteinander.

Der gemeinsame Nenner wäre also ein wissenschaftlich fun-
diertes Konzept, das an Universitäten entwickelt, erprobt 
und evaluiert wird?

Die wissenschaftlichen Grundlagen werden ja bereits an 
Hochschuleinrichtungen vorgehalten und dort vermittelt und 
auch weiterentwickelt. Die Erprobung und Evaluation in der 
Anwendung erfolgt natürlich in der Praxis. Dazu ist es wün-
schenswert, ja notwendig, dass Praxis und Bildungseinrichtun-
gen über die Ausbildung hinaus in Austausch bleiben. Natürlich 
stellt sich hier auch die Frage, wer berechtigt sein soll, die Aus- 
und Weiterbildungen durchzuführen, wer Träger der Bildungs-
maßnahme sein kann.

In den letzten Jahren beobachten wir zunehmend, dass 
staatliche Bildungsträger, insbesondere Fachhochschulen, 
über das Normalstudium hinaus Weiterbildungen mit Zerti-
fikatsabschluss anbieten, z.B. Masters-Studiengänge. Diese 
Entwicklung ist sehr zu begrüßen. Das heißt aber nicht, dass 
das der einzige Weg wäre oder dass alles neu erfunden werden 
müsste. Freie Träger und Fachverbände haben qualifizierte Wei-
terbildungsgänge entwickelt, wir fangen also nicht bei Null an. 
Ziel muss es sein, diese vielfältigen Potentiale zu nutzen und 
zusammenzuführen. Sie sollen im Interesse der Vielfalt Bestand 
haben, aber sie müssen sich an den Standards, die wir derzeit 
definieren, orientieren. Die Standards, die wir derzeit zur Qua-
litätssicherung entwickeln, bilden quasi den Rahmen, innerhalb 
dessen freie Bildungsträger ihre Bildungsgänge gestalten müs-
sen, wenn sie Mitglied in der Organisation, die jetzt noch als 
Arbeitsgemeinschaft gefasst ist, sein wollen.

Mir schweben zwei Modelle vor, die einander auch ergänzen 

Zum Stand des Beratungsgesetzes
Über das Beratungsgesetz sprach Ursula Reinsch mit Karl-Otto Hentze

Warum hat gerade die GwG ein so starkes Interesse an dem 
Beratungsgesetz?

Mit einem Schlagwort lässt sich sagen, dass wir zunehmend 
eine „Beratungsgesellschaft“ werden. Beratung im psychoso-
zialen Feld – dass ist bis heute für viele gleichbedeutend mit 
der klassischen Ehe- und Erziehungsberatung. Inzwischen hat 
sich psychosozialer Beratungsbedarf in allen gesellschaftlichen 
Lebenszusammenhängen entwickelt und wird auch in Anspruch 
genommen. Hier entwickelt sich eine neue Profession und das 
macht es ordnungspolitisch unabweisbar, das Berufsfeld ver-
lässlich zu gestalten. Dazu gehört natürlich auch die Definition 
eines Berufsbildes.

Als Bundesgeschäftsführer der GwG liegt mir natürlich 
besonders daran, dass der Personzentrierten Ansatz in den 
vielfältigen Anwendungsformen der Beratung entsprechend 
berücksichtigt und angewandt wird. Da bin ich Überzeugungs-
täter: Aus meiner über 30jährigen Erfahrung bin ich von den 
humanen Werten des Personzentrierten Ansatzes überzeugt und 
bin der Auffassung, dass mit den Prinzipien des Personzent-
rierten Ansatzes ein wertvoller Beitrag für die Kultur unseres 
gesellschaftlichen Miteinander geleistet werden kann.

Der Personzentrierte Ansatz besitzt geradezu ideale – vor 
allem eben auch wissenschaftlich fundierte und langjährig er-
probte – Beratungskonzepte. Ich setze mich dafür ein, dass die 
Methoden und Konzepte, die aus dem Personzentrierten Ansatz 
heraus entwickelt werden, nicht in dem boomenden Beratungs-
sektor untergehen oder verwässert werden. Schließlich haben 
wir schätzungsweise 1500 GwG-Mitglieder, die im Beratungs-
sektor tätig sind, und so ist es nicht zuletzt auch mein Auftrag, 
dafür zu sorgen, dass diese nach dem Personzentrierten Ansatz 
qualifizierten Mitglieder ihre Fähigkeiten in die Gesellschaft 
einbringen können.

Zur Absicherung der Profession „Beratung“ in unserer Ge-
sellschaft ist es wichtig, verbindliche Qualitätsstandards zu 
entwickeln. Das werden wir aber nur dann erreichen, wenn 
sich alle seriösen Anbieter von Beratung zusammenschließen 
und verständigen. Deshalb haben wir die Arbeitsgemeinschaft 
Beratungswesen initiiert, in der sich Vertreter wissenschaftlich 
fundierter Beratungsverfahren zusammengefunden haben. Da-
bei geht es uns – vereinfacht gesagt – erst einmal darum, die 
Spreu vom Weizen zu trennen, uns von esoterischen Heilsbrin-
gern und anderen Scharlatanen abzugrenzen.

Außerdem, und das ist vielleicht das wichtigste, soll ein Be-
ratungsgesetz die Verbraucher, Klienten, Ratsuchenden nicht 
nur vor Missbrauch und vor schlechter Beratung schützen, son-
dern dazu beitragen, dass sich qualifizierte Beratungsangebote 
durchsetzen.

Professionelle Beratung gibt es ja in ganz unterschiedlichen 
Bereichen. Nehmen wir nur mal das Gesundheits- und Sozi-
alwesen, die Schulen, Wirtschaftsunternehmen. Ich stelle es 
mir sehr schwierig vor, bei den unterschiedlichen Bereichen 
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können. Eine verpflichtende Kooperation freier Bildungsträger 
mit staatlichen Bildungsträgern, insbesondere Fachhochschu-
len. Das würde einen ständigen Austausch von Praxis und The-
orie befördern. Eine andere oder auch ergänzende Möglichkeit 
wäre, dass freie Träger ihre Bildungsgänge zertifizieren lassen 
müssen, um anerkannt zu werden. Beides würde der Qualitäts-
sicherung der Profession dienen können.

Die GwG hat bereits begonnen, diesen Weg in Anlehnung 
an das erste Modell zu gehen. Auf der Grundlage eines Ko-
operationsvertrages zwischen der GwG-Akademie und der 
Fernuniversität Hagen wird in gemeinsamer Trägerschaft ein 
Ausbildungsgang „Personzentrierte Beratung“ durchgeführt.

Wenn ich an die klassischen Beratungsberufe denke, zum 
Beispiel an den „Steuerberater“, dann weiß ich beim Steu-
erberater zwar noch nicht, ob ich einen guten Steuerberater 
vor mir habe, aber ich weiß doch, welche Grundkenntnisse 
ich erwarten kann, weil Steuerberater im Wesentlichen eine 
einheitliche Ausbildung haben. Und sie beschäftigen sich 
ausschließlich mit dem Thema Steuern. Berater müssen sich 
aber mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen, Proble-
men auseinandersetzen – wie kann da ein einheitliches Be-
rufsbild aussehen? Kann es den Berater generalis geben?

Mit unserer Zielvorstellung, ein einheitliches Berufsbild zu 
entwickeln, ist natürlich auch die Vorstellung verbunden, dass 
es „den Berater“ gibt. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit 
dem Berater generalis, der quasi allzuständig wäre.

Wenn wir einen Blick auf andere Berufe und Berufsbilder 
werfen – nehmen wir als Beispiel den Arzt oder den Rechtsan-
walt - dann sehen wir, dass diese Professionen sehr unterschied-
liche Ausprägungen haben. Der Chirurg und der Augenarzt sind 
für sehr unterschiedliche Bereiche kompetent, und doch sind 
beide Arzt. Oder der Rechtsanwalt und der Richter – beide sind 
Juristen. Die Identität, das Bild dieser Berufe wird durch ein 
Grundstudium gestiftet, die spezifischen Befähigungen für be-
stimmte Tätigkeitsbereiche werden später entwickelt.

Analog stelle ich mir die Entwicklung zu dem Berufsbild „Be-
rater“ vor: ein Studium, das grundsätzlich die Kenntnisse und 
auch die Befähigung zur Beratung auf sozialwissenschaftlicher 
Grundlage vermittelt. Dazu gehören soziologische, psychologi-
sche, sozialpsychologische, methodologische, rechtliche, reli-
giöse, ökonomische, politische und natürlich im Hinblick auf 
die Vielfalt der in unserer Gesellschaft lebenden Nationen auch 
kulturelle und interkulturelle Kenntnisse.

Auf dieser Grundlage können weiterführende, für bestimm-
te Tätigkeitsbereiche qualifizierende Befähigungen erworben 

werden. Bei solchen Spezialisierungen ist es sicher von Be-
deutung, dass der zukünftige Berater durch Praktika seine 
Tätigkeitsfelder kennen lernt. Zum Beispiel sollte ein Berater 
mit dem Schwerpunkt „Schule“ dieses Tätigkeitsfeld von innen 
kennen lernen, indem er an dem normalen Schulbetrieb eine 
Weile hospitierend teilnimmt.

Einen Ansatz in diese Richtung hat jetzt die GwG mit dem 
im vergangenen Jahr neu konzipierten Ausbildungsgang „Per-
sonzentrierte Beratung“ gemacht. In diesem Bildungsgang wer-
den – je nach Eingangsvoraussetzungen - im Umfang von 390 
bis 690 Stunden Grundlagen zur Beratung vermittelt und die 
Teilnehmer gleichzeitig für unterschiedliche Aufgaben- und Tä-
tigkeitsbereiche, z.B. Gruppenberatung, Personalentwicklung, 
Supervision u.a.qualifiziert.

Was gehört genau zu professionelle Beratung? Was beinhal-
tet Beratung, welche Methoden gehören dazu?

Das Wichtigste ist natürlich wieder eine solide Ausbildung. 
Die meisten Weiterbildungen bauen auf theoretischen Konzep-
ten auf, die in Psychotherapieschulen entwickelt worden sind. 
Als Beispiele will ich die Verhaltenstherapie, die systemische 
Therapie und natürlich den von der GwG vertretenen Person-
zentrierten Ansatz nennen. Die Fachgesellschaften, die diese 
Richtungen vertreten, haben daraus auch Konzepte und Ausbil-
dungen für die Beratung entwickelt.

Aber anders als in der Psychotherapie kommen in der Be-
ratung eine Vielzahl von Kenntnissen aus unterschiedlichen 
Disziplinen – einige habe ich vorhin genannt – hinzu. Deshalb 
ist eben ein Psychotherapeut oder ein Psychologe noch lange 
nicht zur Beratung befähigt. Zur professionellen Beratung ge-
hört natürlich zu Beginn eine Bestandsaufnahme, also eine Art 
Diagnose, die Grundlage für einen Beratungsplan ist; und auch 
für eine Zielvereinbarung mit der Person, mit der Familie, der 
Gruppe oder – so könnte man es allgemein formulieren – dem 
Auftraggeber. Wichtig ist also auch, dass der Klient/das Klientel 
– in bestem Wortsinn – nicht passiv Beratung erfährt, sondern in 
die Planung der Beratung aktiv einbezogen wird.

Natürlich gehört zur professionellen Beratung auch, dass im 
Verlauf der Beratung die Beteiligten immer wieder gemeinsam 
überprüfen, ob der Beratungsprozess erfolgreich ist und ggf. was 
geändert werden muss. Die Methoden der Beratung werden sich 
natürlich nach dem Klientel bzw. der Zielgruppe unterscheiden. 
In der Einzel- oder Eheberatung werden andere Formen der Be-
ratung und auch Informationen mehr im Vordergrund stehen als 
in der Supervision oder in der Beratung gegenüber komplexen 
Strukturen, wie z.B. in der Organisationsentwicklung.

Schließlich will ich in diesem Zusammenhang noch darauf 
hinweisen, dass Beratung von sehr unterschiedlichen Seiten 
angeboten wird. Traditionell bieten kommunale Einrichtungen 
wie Jugendamt, Ehe- und Erziehungsberatungsstellen, aber in 
großem Umfang natürlich auch die freien Träger wie die Wohl-
fahrtsverbände Beratung an. Ich sehe aber voraus, dass Bera-
tung zunehmend auch auf dem freien Markt, d.h. von Beratern 
in selbstständiger, eigener Praxis angeboten und auch nachge-
fragt wird. Diese Entwicklung macht es besonders dringlich, 
dass wir zu ordnungspolitischen, d.h. letztlich qualitätssichern-
den gesetzlichen Regelungen kommen.

Beratungsgesetz
Ein Beratungsgesetz sollte beinhalten
• Beratungsverständnis
• Zulassungsvoraussetzungen für Berater (Qualifikationen)
• Ausbildungsinstitute
• Ausbildungsqualität, Dauer, Abschlüsse
• Übergangsregelungen
• Gebührenordnung
• ...

Was soll das Gesetz im Bereich von Qualitätssicherheit und 
Qualitätsmanagement bringen?

Die entscheidenden qualitätssichernden Merkmale sind die 
Strukturqualität und die Prozessqualität. Mit Strukturqualität ist 
insbesondere die Qualifizierung der Anbieter, also der Berater, 
auf der Grundlage von standardisierten Kriterien gemeint; also 
die Sicherheit, dass der Leistungsanbieter bestimmte Quali-
fikationen mit einem definierten Umfang erworben hat. Und 
natürlich gehört dazu auch die Einbettung dieser Dienstleistung 
in bestimmte Strukturen.

Die Prozessqualität wird durch definierte Kriterien für die 
Durchführung der Dienstleistung gesichert. Dazu gehört, dass 
sich der Berater bestimmten Regelungen, die z.B. in einer Be-
rufsordnung niedergelegt sein können, unterwirft, sich auf sie 
verpflichtet und bei seiner Arbeit beachtet. Dazu kann z.B. die 
verpflichtende regelmäßige Supervision seiner Tätigkeit gehö-
ren, aber natürlich auch die Evaluation, also die Erfolgskont-
rolle seiner Tätigkeit. Verbindlich können solche die Qualität 
garantierenden Maßnahmen nur durch gesetzliche Vorgaben, 
also z.B. in einem Beratungsgesetz herbeigeführt werden.

Mal angenommen, das Etappenziel ist erreicht; es gibt in-
nerhalb der Verbände eine Einigung auf ein Beratungskon-
zept, die Fragen zur Ausbildung haben sich konkretisiert, 
was kommt dann, und wie lange kann der Prozess bis zur 
Gesetzgebung dauern? Sie haben da ja Erfahrungen aus der 
Etablierung des Psychotherapeutengesetzes.

Das Psychotherapeutengesetz hat den langen Weg über mehr 
als ein Vierteljahrhundert gebraucht. Die Dringlichkeit gesetz-
licher Regelungen für die Psychotherapie wurde mit der Psy-
chiatrie-Enquete 1976 festgestellt. Über viele Stolpersteine und 
Denkpausen wurde es dann im Jahre 1999 verwirklicht. Wenn 
alle bereit sind, aus diesen Erfahrungen zu lernen und bereit 
sind, im Interesse übergeordneter Ziele Partikularinteressen zu-
rückstellen, dann sollte es uns gelingen, die zeitliche Dimension 
der „Schwangerschaft“ des PsychThG deutlich zu unterbieten. 
Also meine Erwartungen bewegen sich in einem Zeitraum von 
fünf bis zehn Jahren.

Entscheidend wird sein, ob es uns gelingt, die politischen 
Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass der derzeit 
wild wuchernde Beratungsmarkt im Interesse der Bevölkerung 
verbindlich geordnet werden muss. Und entscheidend wird 
weiterhin sein, ob die Verbände, Institutionen und Gruppen, 
die eine seriöse Beratung vertreten, sich darauf verständigen 
können, mit einer Stimme zu sprechen.

Schließlich müssen wir selbst einen Entwurf für ein Bera-
tungsgesetz erarbeiten, dessen Inhalte die Dringlichkeit eines 
solchen Gesetzes verdeutlichen.

Gibt es sehr viel Gegenströmung gegen das Gesetz? Schließ-
lich wird das Gesetz etliche Anbieter von Beratungsdienst-
leistungen ausschließen. Welche würden das sein?

Regelungen bringen es mit sich, dass sie auch Grenzen 
ziehen, bisweilen auch schmerzliche Grenzen. Das Ziel, im 
Interesse der Verbraucher und ihrer qualifizierten Versorgung 
verbindliche Standards zu entwickeln, wird natürlich auch dazu 
führen, dass ein Teil der bisherigen Leistungsanbieter ausge-

grenzt wird. Soweit Wunderheiler und Massenhypnotiseure 
vom Schlage Hellinger und Co. davon betroffen sein werden, 
ist das absolut gewollt und zu begrüßen.

Probleme wird es aufwerfen, angemessene Übergangsrege-
lungen zu schaffen. Konkret heißt das, Regelungen zu finden, 
einerseits diejenigen einzubinden, die zwar die dann geltenden 
Qualifizierungsstandards nicht erfüllen, sich aber fortgebildet 
haben und in langjähriger Praxis entsprechende Fähigkeiten 
erworben haben und andererseits die angestrebten Qualitäts-
standards zu sichern.

Meine persönliche Einstellung dazu ist – auch aus den Er-
fahrungen mit dem Psychotherapeutengesetz –,hier großzügig 
zu verfahren und die durch ihre Praxiserfahrung qualifizierten 
Kräfte nicht vor der Tür stehen zu lassen.

Widerstände sind am ehesten von einzelnen Organisationen 
zu erwarten, die um den Verlust bisheriger Privilegien fürchten, 
die sie nach oder unter einem Beratungsgesetz eventuell teilen 
müssten. Soweit solche Widerstände auftreten, müssten diese 
überzeugt werden, dass bei der Erreichung eines Beratungsge-
setzes alle Gewinner wären.

Und es ist nicht auszuschließen, dass kommunale und öffent-
liche Träger von Beratungsleistungen befürchten, dass Berater, 
die auf der Grundlage eines Beratungsgesetzes qualifiziert und 
zertifiziert sind, höhere Personalkosten verursachen.

Bei den politischen Entscheidungsträgern erwarte ich we-
niger Widerstand, sondern entscheidend wird sein, ob wir die 
ordnungspolitische Notwendigkeit zur Schaffung eines Bera-
tungsgesetzes überzeugend vortragen können.

Was sind die nächsten konkreten Schritte?
Wir sind jetzt in der Endphase über die Abstimmung eines 

gemeinsamen Verständnisses von psychosozialer Beratung. 
Den an der Arbeitsgemeinschaft Beratung beteiligten Organi-
sationen ist jetzt die im Januar noch einmal überarbeitete Platt-
form „Psychosoziale Beratung“ zur Zertifizierung zugeleitet 
worden.

Wir haben uns in der Arbeitsgemeinschaft darauf verständigt, 
dass diejenigen, die sich diese Plattform zueigen machen kön-
nen, zukünftig die „Arbeitsgemeinschaft Beratungswesen“ bil-
den. Diese Organisationen werden dann für die nächste Bespre-
chung im Juni diesen Jahres eingeladen. Auf diesem Treffen 
werden dann die nächsten Schritte beraten werden. Ich gehe 
davon aus, dass zwei Themen im Vordergrund stehen werden: 
Zum einen muss sich die Arbeitsgemeinschaft auf gemeinsame 
Standards zur Ausbildung verständigen, also insbesondere auch 
den zeitlichen und stundenmäßigen Umfang der Ausbildung 
definieren. Das wird angesichts der sehr unterschiedlichen Wei-
terbildungen in den beteiligten Organisationen nicht einfach 
werden.

Und natürlich ist es zur gemeinsamen Interessensvertretung 
notwendig, über das Stadium einer Arbeitsgemeinschaft hin-
auszukommen. Wir müssen also verbindliche Regularien für 
die Zusammenarbeit nach innen und die Vertretung nach außen 
entwickeln und uns Gedanken dazu machen, in welcher Rechts-
form wir die bisherige Arbeitsgemeinschaft weiterentwickeln 
wollen.


